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Ein Zahnarzt hatte den Eingriff 
begonnen und diesen abgebrochen, 
nachdem er im Knochen einige kleine 
rupturierten Fasern bemerkte. Aus 
Sorge, der Nerv sei betroffen, brach 
der Zahnarzt den Eingriff ab und ließ 
diesen etwa zwei Stunden später von 
einem spezialisierten Chirurgen fort
setzen. Wie sich herausstellte, war der 
Hauptnerv fast durchtrennt. Die Pa
tientin beklagte hinterher Taubheits
gefühle in der linken Gesichtshälfte, 
am Unterkiefer und den Lippen, ver
bunden mit einem maskenartigen Äu
ßeren der linken Gesichtshälfte, immer 
wieder auftretende Bissverletzungen 
beim Kauen sowie Schmerzen mit Ne

benwirkungen, wie Verspannungen im 
SchulterNackenBereich, Kopfschmer
zen, Schüttelfrost, Übelkeit, Brechreiz, 
Schwindel, Schlafstörungen und Abge
spanntheit. 
Da der Zahnarzt trotz der zu erwarten
den Schwierigkeiten die Patientin nicht 
über die Möglichkeit aufgeklärt hatte, 
den Eingriff bei einem spezialisierten 
Chirurgen durchführen zu lassen, war 
dieser nicht von einer wirksamen Ein
willigung der Patientin gedeckt und 
damit rechtswidrig. Als Ausgleich für 
die Beschwerden der Patientin verur
teilte das Gericht den Zahnarzt zu einer 
Schmerzensgeldzahlung in Höhe von 
10.000 Euro.

Das Landgericht DessauRoßlau führte 
in seinen Entscheidungsgründen zu 
seinem Urteil vom 08.10.2013 (Az. 4 O 
662/11) aus: 
„Allerdings liegt eine vorwerfbare 
Vertragsverletzung darin, dass der 
Beklagte, trotz der von ihm erkannten 
schwierigen Lage des Weisheitszahnes, 
die Klägerin nicht auf die Möglichkeit 
einer kieferchirurgischen Alternativbe
handlung hingewiesen hat.
Zwar hat im Allgemeinen ein Arzt dem 
Patienten ungefragt nicht zu erläu
tern, welche Behandlungsmethoden 
theoretisch in Betracht kommen und 
was für oder gegen die eine oder an
dere dieser Methoden spricht, so lange 
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er eine Therapie anwendet, die dem 
medizinischen Standard genügt. Die 
Behandlungsmethode ist primär Sache 
des Arztes. Die Wahrung des Selbstbe
stimmungsrechts des Patienten, dem 
stets die Entscheidung darüber zusteht, 
ob und in welchem Umfange er einen 
ihm angeratenen ärztlichen Heileingriff 
mit den damit verbundenen Chancen 
und Risiken für seinen Körper und 
seine Gesundheit zustimmen will, kann 
darüber hinaus freilich auch die Unter
richtung über alternativ zur Verfügung 
stehende Behandlungsmöglichkeiten 
erfordern. Stehen für eine medizinisch 
sinnvolle und indizierte Therapie meh
rere Behandlungsmethoden zur Verfü
gung, die zu jeweils unterschiedlichen 
Belastungen des Patienten führen oder 
unterschiedliche Risiken und Erfolgs
chancen bieten, muss der Patient – 
selbstverständlich nach sachverständi
ger und verständnisvoller Beratung des 
Arztes – selbst prüfen können, was er 
an Belastungen und Gefahren im Hin
blick auf möglicherweise unterschied
liche Erfolgschancen der verschiede
nen Behandlungsmethoden auf sich 
nehmen will. Ist eine Spezialbehand
lung angezeigt, die in der betreffen
den  Praxis nicht durchgeführt werden  
kann, ist eine Weiterverweisung des 
Patien ten erforderlich; die Unterlassung 
wäre ein ärztlicher Behandlungsfehler. 
Nach den Ausführungen des Sachver
ständigen L. in seinem schriftlichen 
Gutachten vom 30. April 2013 treffe 

zwar zu, dass jeder Zahnarzt auch 
kieferchirurgisch tätig werden dürfe. 
Er dürfe allerdings lediglich die chirur
gische Maßnahme durchführen, die er 
beherrsche und sich und seinem Team 
zutraue. Grundsätzlich verfüge auch 
ein Zahnarzt über die zahnchirurgische 
Ausstattung. Jedoch liege gerade bei 
notwendigen operativen Eingriffen im 
Zusammenhang mit Weisheitszähnen 
die Schwierigkeit darin, dass das Rönt
genbild die tatsächlichen Verhältnisse 
wegen der Dicke und Kompaktheit 
des Unterkiefers nur eingeschränkt 
wiedergebe. Dies betreffe vor allem 
das Verhältnis der sehr unterschiedlich 
abgebogenen Wurzelspitzen zu dem 
wichtigen Unterkiefernerv. Diese ein
geschränkten Erkenntnismöglichkeiten 
könnten nur durch einen gesteigerten 
Erfahrungsschatz kompensiert werden, 
wie er grundsätzlich jedem Mund, Kie
fer und Gesichtschirurgen bzw. Oral
chirurgen per se zu bescheinigen sei. 
Dies bedeute nicht, dass praktizieren
den Zahnärzten derartige Fertigkeiten 
grundsätzlich abzusprechen seien. Sie 
müssten allerdings hinterfragt werden, 
wenn entsprechende Eingriffe – wie 
im vorliegenden Falle –, nicht plange
recht abliefen. Im vorliegenden Falle 
habe das Röntgenbild – so der Sach
verständige – dem kundigen Betrachter 
die leicht nachvollziehbare Erkenntnis 
aufgedrängt, dass bei der Behandlung 
der Klägerin wegen des sehr unge
wöhnlichen Verlaufes des Nervus man

dibularis besondere Schwierigkeiten 
zu erwarten seien. Auf der Grundlage 
dieser Bewertung des Gutachters, die 
nachvollziehbar und folgerichtig ist und 
der sich die Kammer anschließt, wäre 
die Aufklärung über die Möglichkeit 
der Überweisung in eine Spezialpraxis 
wegen der besonderen Erfahrung der 
Chirurgen bei der Durchführung ent
sprechender Eingriffe angezeigt gewe
sen. Einen derartigen Hinweis hat der 
Beklagte – was unstreitig ist –, unter
lassen. Durch den entsprechenden Hin
weis hätte das Risiko der schwierigen 
Behandlung minimiert werden können.
Insoweit ist der Eingriff des Beklagten 
als rechtswidrig zu qualifizieren.“
Hätte der Zahnarzt im Rahmen seiner 
Aufklärung auf die Möglichkeit der 
Überweisung zu einem Oralchirurgen  
oder MKGChirurgen hingewiesen, wäre  
die Einwilligung der Patientin wirksam 
gewesen und die Haftung jedenfalls 
nicht wegen einer unvollständigen 
Aufklärung eingetreten.
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